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Stellungnahmen der Landes-Zielsteuerungskommission 1 

1 Stellungnahmen der Landes-Zielsteuerungs
kommissionen  

Gemäß ZV (Artikel 8.5) nimmt die jeweilige Landes-Zielsteuerungskommission die Einschät
zung der Zielerreichung bei Zielen und Messgrößen vor, die in ihrer Zuständigkeit liegen. 
Diese ist ausreichend zu begründen (Stellungnahme). Bei zu erwartenden bzw. festgestellten 
Zielverfehlungen sind handlungsleitende Empfehlungen zu entwickeln. Die Berichte samt Ein
schätzung, Stellungnahmen und allfälligen handlungsanleitenden Maßnahmen sind binnen 
einer Frist von sechs Wochen an die Bundes-Zielsteuerungskommission zu übermitteln. 

Die Abnahme der Monitoringberichte einschließlich der allfälligen handlungsleitenden Emp
fehlungen erfolgt unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der Landes-Zielsteuerungs
kommissionen binnen einer Frist von sechs Wochen nach Einlangen der letzten Meldung 
durch die Bundes-Zielsteuerungskommission. 

Im Folgenden finden sich die Stellungnahmen der Landes-Zielsteuerungskommissionen im Ori
ginal. 
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6 Stellungnahmen der Landes-Zielsteuerungskommission 
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Stellungnahmen der Landes-Zielsteuerungskommission 9  

  
 

Landeszielsteuerungskommission 
23. Sitzung vom 27.11.2024 

 
 

 
 

A) Bezug/Zieldefinition: 
§ 11 Oö. Gesundheitsfondsgesetz 2013 

Art 7 Zielsteuerungsvertrag auf Bundesebene 
 
 

B) Bericht: 
Das Monitoring auf Bundesebene verfolgt das Ziel, die Erreichung und den Fortschritt der im 

Zielsteuerungsvertrag vereinbarten Ziele und Arbeiten auf Bundes- und Landesebene trans- 

parent darzustellen. 

 

Beim Monitoringbericht gibt es einen halbjährlichen Kurzbericht zur Finanzzielsteuerung und 

einen jährlichen Hauptbericht zur Finanzzielsteuerung und des Monitorings der operativen 

Ziele in den Steuerungsbereichen Versorgungsstrukturen, Versorgungsprozesse und Ergeb- 

nisorientierung. 

 

Gemäß Art 7.5 des Zielsteuerungsvertrages auf Bundesebene hat die Landes-Zielsteuerungs- 

kommission zum Monitoringbericht eine Stellungnahme zur Einschätzung der Zielerreichung 

und gegebenenfalls handlungsleitende Empfehlungen binnen sechs Wochen an die Bundes- 

Zielsteuerungskommission zu übermitteln. 

 

Finanzzielmonitoring: 
Für Oberösterreich liegt die Zielerreichung (Land und gesetzliche KV) im Betrachtungsjahr 

2022 insgesamt mit 331,10 Mio. Euro (7,79%) oberhalb der Ausgabenobergrenze. 

 

Für 2023 (vorläufiges Abschlussmonitoring) kommt es zu einer Überschreitung der Ausgaben- 

obergrenze (Land und gesetzliche KV) um insgesamt 812,56 Mio. Euro 18,51%. 

 

Das Voranschlagsmonitoring 2024 weist für Oberösterreich eine Unterschreitung von 161,81 

Mio. Euro (2,79%) aus. Durch eine Änderung von § 443 ASVG entfällt die Darstellung je Lan- 

desstelle bzw. Bundesland bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Die mittels Schlüssel 

für Oberösterreich ausgewiesene Unterschreitung der gesetzlichen Krankenversicherung für 

das Betrachtungsjahr 2024 beträgt 84,72Mio. Euro (3,17%). 

TOP 2.1. | Seite 1 von 2 

TOP 2.1. Monitoring der Finanzzielsteuerung 
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10 Stellungnahmen der Landes-Zielsteuerungskommission 

 

  
 
 

In den Jahren 2022 und 2023 wurde die Ausgabenobergrenze seitens der Sozialversicherung 

deutlich überschritten. Dies war hauptsächlich auf steigende Kosten im Bereich der Heilmittel 

sowie auf eine Zunahme der ärztlichen Inanspruchnahme im vertragsärztlichen Bereich zu- 

rückzuführen. Zusätzlich trugen Nachholeffekte in der extramuralen Versorgung sowie im Be- 

reich der Gesundheitsvorsorge zur Überschreitung der Ausgabenobergrenze bei. 

 

Für das Jahr 2024 zeichnet sich hingegen eine deutliche Unterschreitung der Ausgabenober- 

grenze seitens der Sozialversicherung um 3,17 % ab. Dies wird sowohl bei der Betrachtung 

der einzelnen Bundesländer als auch bei den unterschiedlichen KV-Trägern deutlich. 

 

Seitens des Landes wird die Überschreitung der AOG bis 2023 insbesondere mit stark gestie- 

genen exogenen Faktoren (z.B. VPI, Gehaltsvalorisierungen, Covid-19-Spezifika (Sonderauf- 

wendungen, Mindereinnahmen), etc) begründet. 

 

C) Antrag (Stellungnahme gem. Art 7.5 Zielsteuerungsvertrag auf Bundesebene): 
Die Landeszielsteuerungskommission wird ersucht, den Bericht der Gesundheit Österreich 

GmbH zum Finanzzielmonitoring zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. 

 

D) Beilage 

Monitoringbericht der Gesundheit Österreich GmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP 2.1. | Seite 2 von 2 

III-122 der Beilagen XXVIII. GP - Bericht - Stellungnahmen der Landes-Zielsteuerungskommissionen – Finanzzielsteuerung 13 von 28

www.parlament.gv.at



Stellungnahmen der Landes-Zielsteuerungskommission 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-122 der Beilagen XXVIII. GP - Bericht - Stellungnahmen der Landes-Zielsteuerungskommissionen – Finanzzielsteuerung14 von 28

www.parlament.gv.at



12 Stellungnahmen der Landes-Zielsteuerungskommission  

III-122 der Beilagen XXVIII. GP - Bericht - Stellungnahmen der Landes-Zielsteuerungskommissionen – Finanzzielsteuerung 15 von 28

www.parlament.gv.at



Stellungnahmen der Landes-Zielsteuerungskommission 13 
1 

III-122 der Beilagen XXVIII. GP - Bericht - Stellungnahmen der Landes-Zielsteuerungskommissionen – Finanzzielsteuerung16 von 28

www.parlament.gv.at



14 Stellungnahmen der Landes-Zielsteuerungskommission 

 

III-122 der Beilagen XXVIII. GP - Bericht - Stellungnahmen der Landes-Zielsteuerungskommissionen – Finanzzielsteuerung 17 von 28

www.parlament.gv.at



Stellungnahmen der Landes-Zielsteuerungskommission 15 
 

 
 
 
 
25. Sitzung der Landes-Zielsteuerungskommission Steiermark 

 
 
 
TOP 6 
Beschluss der Stellungnahme zum Finanzmonitoringbericht Zielsteuerung- 
Gesundheit für das Berichtsjahr 2024 

 
 

Gemäß der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit (15a-V ZS-G), 5. Abschnitt, ist 
ein österreichweites Monitoring und Berichtswesen implementiert. Gemäß § 31 Abs 2 Gesundheits- 
Zielsteuerungsgesetz (G-ZG) erfolgen ein halbjährliches Finanzzielmonitoring bzw. ein jährliches 
Monitoring der Steuerungsbereiche. 

Integraler Bestandteil der vereinbarten Ziele ist das Monitoring der ZS-G, das sich wie folgt gliedert: 

    jährlicher Bericht über die Ergebnisse des Monitorings der Finanzzielsteuerung und des 
Monitorings der operativen Ziele in den Steuerungsbereichen Versorgungsstrukturen, 
Versorgungsprozesse und Ergebnisorientierung 

    halbjährlicher Kurzbericht über die Ergebnisse des Monitorings der Finanzzielsteuerung 

Im gegenständlichen Kurzbericht zum Monitoring der Finanzzielsteuerung (Berichtslegung: Oktober 2024; 
siehe Anlage) wird der Stand der Zielerreichung der im Rahmen der Zielsteuerung-Gesundheit 
partnerschaftlich vereinbarten Finanzzielwerte aufgezeigt. Das Ziel dabei ist, durch Einhalten vereinbarter 
jährlicher Ausgabenobergrenzen das jährliche Ausgabenwachstum zu dämpfen. Dabei ist das Einhalten 
des Ausgabenpfads mithilfe partnerschaftlich vereinbarter operativer Ziele in den Steuerungsbereichen 
Versorgungsstruktur, Versorgungsprozesse und Ergebnisorientierung sicherzustellen. 

Analyse Finanzmonitoring (Seite 12 des Kurzberichts): Der vorgelegte Kurzbericht zum Monitoring der 
Finanzzielsteuerung nach der Vereinbarung gemäß Art 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit und 
Zielsteuerungsvertrag weist für die Jahre 2022 (Abschlussmonitoring) und 2023 (vorläufiges 
Abschlussmonitoring) sowohl im Bereich des Landes als auch im Bereich der Sozialversicherung eine 
Überschreitung der festgelegten Ausgabenobergrenze auf. Für das unterjährige Monitoring des Jahres 
2024 werden die Ausgabenobergrenzen sowohl im Bereich des Landes als auch im Bereich der 
Sozialversicherung unterschritten. Im Bericht wird darauf hingewiesen, dass hinsichtlich der Interpretation 
der Ergebnisse der Beginn der Zielsteuerungsperiode 2024 bis 2028 mit dem Inkrafttreten der für diese 
Periode neu festgelegten Werte zu berücksichtigen ist. Dabei wurden für die neu festgelegten 
Ausgangswerte und für die Periode 2024 bis 2028 die faktischen Entwicklungen der 
Gesundheitsausgaben bis zum Jahr 2023 berücksichtigt. Die deutlich erhöhten Gesundheitsausgaben 
während der COVID-19 Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 sowie die hohen Inflationsraten in den 
Jahren 2022 und 2023 haben eine Anpassung erforderlich gemacht. Zusammengefasst stellen sich zum 
Zeitpunkt der Berichtserstellung die Werte für den Zeitraum 2022 bis 2024 für die Steiermark wie folgt dar: 

Die zielsteuerungsrelevanten öffentlichen Gesundheitsausgaben gemäß Abschlussmonitoring für das 
Land Steiermark lagen mit € 1.903,42 Mio. im Jahr 2022 um +€ 15,91 Mio. (+0,84 %) oberhalb der 
Ausgabenobergrenze von € 1.887,50 Mio. Für das Jahr 2023 liegen die ermittelten Ausgaben gemäß 
vorläufigem Abschlussmonitoring um +€ 170,93 Mio. (+8,77 %) über der Ausgabenobergrenze von 
€ 1.947,96 Mio. und betragen € 2.118,89 Mio. Das unterjährige Monitoring für 2024 weist 
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16 Stellungnahmen der Landes-Zielsteuerungskommission 
 

 
 

zielsteuerungsrelevante Gesundheitsausgaben in der Höhe von € 2.399,44 Mio. auf. Dies entspricht einer 
Abweichung von -4,88 % (absolut: -€ 123,07 Mio.) gegenüber der Ausgabenobergrenze von € 2.522,51 
Mio. 

Die Ausgabenobergrenze der gesetzlichen Krankenversicherungsträger in der Steiermark wurde im Jahr 
2022 (€ 1.809,53 Mio.) um +€ 61,76 Mio. (+3,41 %) überschritten, damit liegen die 
zielsteuerungsrelevanten Gesundheitsausgaben gemäß Abschlussmonitoring bei € 1.871,29 Mio. Im Jahr 
2023 wurden gemäß vorläufigem Abschlussmonitoring zielsteuerungsrelevante öffentliche 
Gesundheitsausgaben in der Höhe von € 1.978,38 Mio. ermittelt. Die Ausgabenobergrenze in der Höhe 
von € 1.867,43 Mio. wurde um +€ 110,95 Mio. (+5,94 %) überschritten. Das unterjährige Monitoring für 
2024 weist eine Unterschreitung der Ausgabenobergrenze (€ 2.214,00 Mio.) von voraussichtlich - 
€ 70,28 Mio. (-3,17 %) auf. Die vorläufigen zielsteuerungsrelevanten Gesundheitsausgaben für 2024 
betragen damit € 2.143,72 Mio. 

Unter Berücksichtigung der Ausgaben des Landes und der gesetzlichen Krankenversicherungsträger 
ergibt sich für das Jahr 2022 für das Bundesland Steiermark insgesamt eine Überschreitung der 
Ausgabenobergrenze in der Höhe von +€ 77,68 Mio. (+2,10 %), für 2023 wird die Ausgabenobergrenze 
gemäß vorläufigem Abschlussmonitoring um € 281,88 Mio. (+7,39 %) überschritten. Die 
Ausgabenobergrenze 2024 (€ 4.736,51 Mio.) wird voraussichtlich um -€ 193,34 Mio. (-4,08 %) 
unterschritten. 

Zum Bericht ist eine Stellungnahme der Landes-Zielsteuerungskommission abzugeben, welche 
untenstehend zusammengefasst dargestellt ist. Zusätzlich wurden seitens der Sozialversicherungsträger 
Stellungnahmen übermittelt. 

 
 
 
 
Beschluss: 
Die Landes-Zielsteuerungskommission beschließt: 

1. diesen Bericht zustimmend zur Kenntnis zu nehmen; 
 

2. die folgende Stellungnahme an die Bundes-Zielsteuerungskommission weiterzuleiten: 
„Aus Sicht der Landes-Zielsteuerungskommission Steiermark war es aufgrund der hohen Inflation 
und insbesondere der damit verbundenen Gehaltskostensteigerungen notwendig und richtig, mit 
Beginn der neuen Zielsteuerungsperiode die Ausgabenobergrenzen anzupassen. Die weitere 
Entwicklung wird beobachtet.“ 

 
Zusätzlich wurden Stellungnahmen der ÖGK und SVS übermittelt: 
Stellungnahme ÖGK: 
„In den Jahren 2022 und 2023 wurde die Ausgabenobergrenze seitens der Sozialversicherung deutlich 
überschritten. Dies war hauptsächlich auf steigende Kosten im Bereich der Heilmittel sowie auf eine 
Zunahme der ärztlichen Inanspruchnahme im vertragsärztlichen Bereich zurückzuführen. Zusätzlich 
trugen Nachholeffekte in der extramuralen Versorgung sowie im Bereich der Gesundheitsvorsorge zur 
Überschreitung der Ausgabenobergrenze bei. 

 
Für das Jahr 2024 zeichnet sich hingegen eine deutliche Unterschreitung der Ausgabenobergrenze 
seitens der Sozialversicherung um 3,17 % ab. Dies wird sowohl bei der Betrachtung der einzelnen 
Bundesländer als auch bei den unterschiedlichen KV-Trägern deutlich.“ 
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Stellungnahme SVS: 
„Die SVS setzt 2024 intensive Bemühungen in die Umsetzung des Gesundheitsreformmaßnahmen- 
Finanzierungsgesetzes. Der neue Ärztegesamtvertrag enthält dazu bereits neue Leistungen, die 
entsprechende Aufwandssteigerungen nach sich ziehen. Im Heilmittelbereich sind weiterhin 
überdurchschnittliche Steigerungsraten festzustellen, die im laufenden Jahr hauptsächlich auf höhere 
durchschnittliche Kosten pro Packung zurückzuführen sind. Am seit Jahren von der SVS gesetzten 
Schwerpunkt zu Prävention und Gesundheitsförderung wird festgehalten. Die Akzeptanz der in diesem 
Bereich gesetzten Maßnahmen findet ihren Niederschlag in einer erhöhten Inanspruchnahme dieses 
Leistungsangebotes. Nichtsdestotrotz sollte SVS-seitig die Ausgabenobergrenze 2024 nicht erreicht 
werden.“ 

 
 
 
 

Anlagen:  
 
Anlage Monitoring der Finanzzielsteuerung: Kurzbericht Monitoring nach Vereinbarung gemäß Art. 15a B- 
VG Zielsteuerung-Gesundheit und Zielsteuerungsvertrag 
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18 Stellungnahmen der Landes-Zielsteuerungskommission  

Stellungnahme der Tiroler Landes-Zielsteuerungskommission 
zum Kurzbericht Finanzzielsteuerung 

 
Seitens der Gesundheit Österreich GmbH wurde am 15.10.2024 der Kurzbericht über das 
Monitoring der Finanzzielsteuerung übermittelt. 

 
Dabei wurde wiederum mit Verweis auf den Bundes-Zielsteuerungsvertrag auf die Notwen- 
digkeit der Befassung der Landes-Zielsteuerungskommission hingewiesen und das allfällige 
Erfordernis der Entwicklung handlungsleitender Empfehlungen thematisiert. 

In diesem Sinne ergeht folgende Stellungnahme: 
 
 
Allgemeines zum Finanzzielmonitoring 

 
Für den Zweck der Finanzzielsteuerung wurden im Rahmen der Zielsteuerung Gesund- 
heit seit dem Berichtsjahr 2012 Festlegungen zu den jährlichen Ausgabenobergrenzen 
(„AOG“) im Bereich der Länder (Fondskrankenanstalten) und dem Bereich der Sozialver- 
sicherung getroffen und es bestehen Regelungen hinsichtlich der diesbezüglichen Zähl- 
weisen der einzubeziehenden öffentlichen Gesundheitsausgaben für den laufenden Be- 
trieb (zielsteuerungsrelevante öffentliche Gesundheitsausgaben, „ÖGA“). 

Betreffend die Jahre 2020 und 2021 und mit entsprechenden Nachwirkungen in Folge- 
jahren sind die Folgen der COVID-19-Pandemie auch im Bereich der Finanzzielsteue- 
rung bzw. der Zeitreihe der ÖGA zu beachten. 

Hinsichtlich der generellen Frage der Einhaltbarkeit bzw. Überschreitung vereinbarter 
Ausgabenobergrenzen („AOG“) ist auch darauf hinzuweisen, dass die im Jahr 2022 be- 
ginnende massive Inflation und damit auch Teuerung im Personal- und Sachmittelbe- 
reich im Gesundheitswesen zum Zeitpunkt der Festlegung der AOG nicht vorhergese- 
hen werden konnte. Insofern erscheint das gegenständliche System von im Vorhinein für 
mehrere Jahre festgelegten fixen AOG nur eingeschränkt suffizient. 

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass dieser Problematik durch Anhebung der AOG ab 
dem Jahr 2024 Rechnung getragen wurde. 

 
 
Finanzzielmonitoring - Land Tirol (Fondskrankenanstalten) 

Der aktualisierte Vergleich zwischen „Soll“ (Ausgabenobergrenzen; „AOG“) und „Ist“ 
(endgültige Daten bzw. Erwartungsplanung der ÖGA) ergibt folgendes Bild, welches je- 
doch wegen der Herausforderungen einer für den Zeit-, Länder- und Sektorenvergleich 
geeigneten Darstellung der Soll-Ist-Situation der ÖGA nur bedingt aussagekräftig ist: 

Tatsächliche Ausgaben bzw. Erwartungsplanung: 

Für das Jahr 2022: € 1.133,90 Mio. (Überschreitung der AOG um € 49,66 Mio.) 
Für das Jahr 2023: € 1.192,06 Mio. (Überschreitung der AOG um € 73,09 Mio.) 
Für das Jahr 2024: € 1.310,79 Mio. (Unterschreitung der AOG um € 110,64 Mio.) 

 
 
Somit wird im Jahr 2024 lt. derzeitigem Stand des Monitorings die AOG deutlich unter- 
schritten. 

 

1 
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Stellungnahmen der Landes-Zielsteuerungskommission 19  

Hinsichtlich der Überschreitung der AOG in den Jahren 2022 und 2023 wird auf die all- 
gemeinen Ausführungen verwiesen (Allgemeines zum Finanzzielmonitoring). 

Die LGF-Krankenanstalten befinden sich, spätestens seit der Covid-19-Pandemie ab 
2020, jedoch auch auf Grund der Inflationsthematik im Jahr 2022 und auch aus diversen 
weiteren Gründen in einem sehr volatilen Umfeld (Knappheit von Personal etwa im Pfle- 
gebereich, Dynamik diverser Erwartungshaltungen, Unklarheiten hinsichtlich der bun- 
desseitigen Dotierung der Landesgesundheitsfonds, etc.). 

Daher lassen sich über die og. Ausführungen hinausgehend generell nur eingeschränkt 
handlungsleitende Empfehlungen formulieren. Das historische idealtypische Zielbild der 
Finanzzielsteuerung mit der Festlegung von AOG lässt sich derzeit nur eingeschränkt 
verwirklichen. Daher kann sich das Finanzzielmonitoring derzeit i.W. nur auf die Darstel- 
lung der ermittelten ÖGA und Gegenüberstellung mit den AOG beschränken. 

Im Speziellen kann jedoch die handlungsleitende Empfehlung ausgesprochen werden, 
die Unklarheiten hinsichtlich der bundesseitigen Dotierung der Landesgesundheitsfonds 
auszuräumen, um die finanzielle Planungssicherheit und die Erfüllung der finanziellen 
Erfordernisse im Interesse der Patientenversorgung zu unterstützen. 

 
 
Finanzzielmonitoring betreffend die Sozialversicherung 

Tatsächliche Ausgaben bzw. Erwartungsplanung: 

Für das Jahr 2022: € 1.044,14 Mio. (Überschreitung der AOG um € 27,94 Mio.) 
Für das Jahr 2023: € 1.192,93 Mio. (Überschreitung der AOG um € 144,21 Mio.) 
Für das Jahr 2024: € 1.292,62 Mio. (Unterschreitung der AOG um € 42,38 Mio.) 

In den Jahren 2022 und 2023 wurde die Ausgabenobergrenze seitens der Sozialversi- 
cherung deutlich überschritten. Dies war hauptsächlich auf steigende Kosten im Bereich 
der Heilmittel sowie auf eine Zunahme der ärztlichen Inanspruchnahme im vertragsärztli- 
chen Bereich zurückzuführen. Zusätzlich trugen Nachholeffekte in der extramuralen Ver- 
sorgung sowie im Bereich der Gesundheitsvorsorge zur Überschreitung der Ausgaben- 
obergrenze bei. 

Für das Jahr 2024 zeichnet sich hingegen eine deutliche Unterschreitung der Ausgaben- 
obergrenze seitens der Sozialversicherung um 3,17 % ab. Dies wird sowohl bei der Be- 
trachtung der einzelnen Bundesländer als auch bei den unterschiedlichen KV-Trägern 
deutlich. 

Die SVS setzt 2024 intensive Bemühungen in die Umsetzung des Gesundheitsreform- 
maßnahmen-Finanzierungsgesetzes. Der neue Ärztegesamtvertrag enthält dazu bereits 
neue Leistungen, die entsprechende Aufwandssteigerungen nach sich ziehen. Im Heil- 
mittelbereich sind weiterhin überdurchschnittliche Steigerungsraten festzustellen, die im 
laufenden Jahr hauptsächlich auf höhere durchschnittliche Kosten pro Packung zurück- 
zuführen sind. Am seit Jahren von der SVS gesetzten Schwerpunkt zu Prävention und 
Gesundheitsförderung wird festgehalten. Die Akzeptanz der in diesem Bereich gesetzten 
Maßnahmen findet ihren Niederschlag in einer erhöhten Inanspruchnahme dieses Leis- 
tungsangebotes. Nichtsdestotrotz sollte SVS-seitig die Ausgabenobergrenze 2024 nicht 
erreicht werden. 

 
2 
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28. Landeszielsteuerungskommission am 21.11.2024 
Sitzungsunterlage zu Tagesordnungspunkt 4 

 
 

 
 
 

TOP 4 – Stell un gn ah me zu m K ur zb eri cht „ Mon i tor i n g d er Fi n an zzi el steuer u n g –   
Berichtslegungszeitpunkt Oktober 2024“ (Besch lu ss)  

 

Das Monitoring und der Statusbericht auf Bundesebene verfolgen das Ziel, die Erreichung und den 
Fortschritt der im Zielsteuerungsvertrag vereinbarten Ziele und Arbeiten auf Bundes- und Landes- 
ebene transparent darzustellen. 

 

Ziel ist, durch Einhaltung vereinbarter jährlicher Ausgabenobergrenzen (AOG) das jährliche 
Ausgabenwachstum zu dämpfen. Dabei ist das Einhalten des Ausgabenpfades mithilfe 
partnerschaftlich vereinbarter operativer Ziele in den Steuerungsbereichen Versorgungsstruktur, 
Versorgungsprozesse und Ergebnisorientierung sicherzustellen. Die AOG wurden in Abschnitt 5 der 
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG ZS-G sektorenübergreifend bis zum Jahr 2028 festgelegt. 

 

Das Monitoring zur Zielerreichung umfasst das Monitoring zur Finanzzielsteuerung sowie das Moni- 
toring der operativen Ziele in den Steuerungsbereichen Versorgungsstrukturen, Versorgungsprozesse 
und Ergebnisorientierung anhand der vereinbarten bundeseinheitlichen Messgrößen und der 
zugehörigen Zielwerte. 

 

Die Ergebnisse sind von der GÖG in Form von strukturierten Berichten aufzubereiten, zusammen- 
zuführen und gliedern sich wie folgt: 

 

1. Monitoringbericht  zur  Zielerreichung  der  Finanzziele  und  operativen Ziele  mit  folgenden 
Inhalten: 

 

a) halbjährlicher Kurzbericht: Ergebnisse des Monitorings zur Finanzzielsteuerung 
 

b) jährlicher Hauptbericht: Ergebnisse des Monitorings zur Finanzzielsteuerung und des 
Monitorings der operativen Ziele (Darstellung der Entwicklungen der definierten und 
steuerungsrelevanten Messgrößen und Gegenüberstellung mit vereinbarten Zielwerten bzw. 
Zielvorgaben zu den operativen Zielen der Zielsteuerung-Gesundheit in den Steue- 
rungsbereichen Versorgungsstrukturen, Versorgungsprozesse und Ergebnisorientierung) 

 

2. Jährliche Statusübersicht zum Status und Fortschritt der Maßnahmen zu den Zielen im Ziele- 
und Maßnahmenkatalog und zu den laufenden Arbeiten. 

 

Das Monitoring der im Zielsteuerungsvertrag vereinbarten Ziele (operative Ziele und Finanzziele) 
erfolgt auf Grundlage der nachfolgenden, einheitlichen Darstellungsform: 

 

1. Für das Finanzzielmonitoring der AOG anhand der Abweichung (absolut und prozentuell) der 
tatsächlichen bzw. prognostizierten Jahreswerte von den vereinbarten AOG. 

 

2. Für das Monitoring der operativen Ziele und allenfalls weiterer Finanzziele anhand der im 
Ziele- und Maßnahmenkatalog definierten Messgrößen und deren Abweichung von 
festgelegten Zielwerten bzw. Zielvorgaben 
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Für die weitere Vorgehensweise für die Monitoringberichte gilt: 
 

1. Die Meldungen zu den operativen Zielen werden von der GÖG zu Monitoringberichten 
zusammengeführt und binnen vier Wochen nach den in Artikel 7.2 definierten 
Meldezeitpunkten an die jeweilige Landes-Zielsteuerungskommission sowie die Bundes- 
Zielsteuerungskommission übermittelt. 

 

2. Die jeweilige Landes-Zielsteuerungskommission nimmt die Einschätzung der Zielerreichung 
bei Zielen und Messgrößen vor, die in ihrer Zuständigkeit liegen. Diese ist ausreichend zu 
begründen (Stellungnahme). Bei zu erwartenden bzw. festgestellten Zielverfehlungen sind 
handlungsleitende Empfehlungen zu entwickeln. Die Berichte samt Einschätzung, 
Stellungnahmen und allfälligen handlungsleitenden Maßnahmen sind binnen einer Frist von 
sechs Wochen an die Bundes-Zielsteuerungskommission zu übermitteln. 

 

3. Die Abnahme der Monitoringberichte einschließlich der allfälligen handlungsleitenden 
Empfehlungen erfolgt unter Berücksichtigung der Stellungnahmen binnen einer Frist von 
sechs Wochen nach Einlangen der letzten Meldung gemäß Z 2 durch die Bundes- 
Zielsteuerungskommission. Dabei ist auch die Einschätzung von Messgrößen vorzunehmen, 
die die Bundesebene betreffen, wobei bei zu erwartenden bzw. festgestellten 
Zielverfehlungen handlungsleitende Maßnahmen zu entwickeln sind. 

 

4. Anschließend sind diese Monitoringberichte einschließlich der Stellungnahmen und der 
allfälligen handlungsleitenden Empfehlungen an alle Landes-Zielsteuerungskommissionen zu 
übermitteln. 

 
 

STELLUNGNAHME DER VORARLBERGER LANDES-ZIELSTEUEURUNGSKOMMISSION ZUM 
 K URZBERIC HT „ MONI TORI NG DER FI NA NZZI ELSTEUERUNG , Ber i ch ts l egun gsz ei tp un kt  
Oktober 2024“  

 

Finanzzielmonitoring 
 

Laut aktuellem Kurzbericht der zweiten Zielsteuerungsperiode 2017 bis 2021, die bis 2023 verlängert 
wurde sowie der dritten Zielsteuerungsperiode 2024 bis 2028, Punkt 3.3 Zielsteuerungsrelevante 
öffentliche Gesundheitsausgaben, werden die Ausgabenobergrenzen (AOG) in Vorarlberg auf 
Landesebene (Land Vorarlberg und gesetzliche Krankenversicherung) im Jahr 2022 um –1,27 % (EUR 
– 13,80 Mio.) unterschritten. Im Jahr 2023 kommt es gemäß vorläufigem Abschlussmonitoring mit 
+16,12% (EUR +180,47 Mio.) zu einer Überschreitung der AOG, während im Jahr 2024 die AOG 
voraussichtlich um – 5,28 % (EUR –77,80 Mio.) unterschritten wird. Die für die gesetzliche 
Krankenversicherung vereinbarte AOG wird 2022 um +1,55 % und im Jahr 2023 um +22,11% 
überschritten, während sie im Jahr 2024 voraussichtlich um –3,17% unterschritten wird. Die AOG für 
das Land Vorarlberg wird im Jahr 2022 um –3,72 % (EUR –21,61 Mio.) unterschritten. Für das Jahr 
2023 kommt es auf Basis der vormaligen AOG Zielvorgaben (Fortschreibung aus der verlängerten 
FAG-Periode 2017-21 bis inklusive 2023) voraussichtlich zu einer Überschreitung um +10,92% (EUR 
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+65,45 Mio.). Zieht man für das Jahr 2023 jedoch den vereinbarten Startwert* für die AOG gemäß 
neuer FAG-Periode 2024-2028 heran, ergibt sich auch für das Jahr 2023 eine Unterschreitung der 
AOG um –6,83 % bzw. EUR –48,75 Mio. Für das Jahr 2024 wird die AOG auf Basis des Voranschlags 
um –7,25% (EUR –55,23 Mio.) unterschritten. Die Daten für die Erstellung des Berichts beruhen für 
das Jahr 2022 auf Daten des fertigen Rechnungsabschlusses, für das Jahr 2023 auf vorläufigen Daten 
und für das Jahr 2024 auf Budget-Daten. *Der Startwert 2023 berücksichtigt die zusätzlichen Mittel des 
Artikel 31 der 15a B-VG Vereinbarung über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens. 

 
 
 

Dazu nimmt die Landes-Zielsteuerungskommission wie folgt Stellung: 
 

Bei der Interpretation der Ergebnisse der Jahre 2022, 2023 und 2024 ist der Beginn der 
Zielsteuerungsperiode 2024-2028 mit dem Inkrafttreten der für die Periode neu festgelegten Werte 
zu berücksichtigen. Die neu festgelegten Ausgangswerte und Wachstumsraten für die Periode tragen 
den faktischen Entwicklungen der Gesundheitsausgaben (GHA) bis zum Jahr 2023 Rechnung. Infolge 
des im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöhten Wachstums der GHA während der COVID-19- 
Pandemie 2020 und 2021 sowie den außerordentlich hohen Inflationsraten 2022 und 2023 haben  
sich die Gesundheitsausgaben nun auf einem erhöhten Niveau stabilisiert, sodass ein entsprechender 
Ausgangswert der AOG für die Zielsteuerungsperiode 2024-2028 festgelegt wurde. 

 

Zudem sind auch für die Jahre 2022, 2023 und 2024 die schwer abgrenzbaren finanziellen 
Auswirkungen von COVID-19 auf die ZSG-relevanten GHA mit zu berücksichtigen. 

 

Darüber hinaus bleiben grundsätzliche Herausforderungen und Handlungserfordernisse weiterhin 
bestehen wie beispielsweise die jährlich markanten Anstiege der Spitalsabgänge (mit Ausnahme für 
das Jahr 2022 aufgrund Einmaleffekten) und damit einhergehend die jährlich wachsende finanzielle 
Belastung von Land und Gemeinden. Die Preisentwicklung insbesondere in den Jahren 2022 und 
2023 hatte eine außerordentlich hohe Inflationsrate zur Folge. Erschwerend kamen dazu Einbußen in 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Österreich bereits seit Ende 2023. Auch sind weiterhin die 
Folgen des Konflikts im Nahen Osten sowie des Kriegs in der Ukraine nicht absehbar. 

 

Die Auszahlung der einmaligen Pauschalzahlung des Bundes gem. § 57a KAKuG bedeutete eine 
entsprechende finanzielle Entlastung der Krankenhäuser für das Jahr 2022. Diese Zahlung fand für 
die AOG bzw. Berechnung der ZSG-relevanten Gesundheitsausgaben bereits für die Jahre 2020 und 
2021 Berücksichtigung. (Auf Wunsch der GÖG wurde die Pauschalzahlung gem. §57a KAKuG für Vorarlberg zusätzlich 
für das Jahr 2022 berücksichtigt (zur Übereinstimmung Aufwendungen LGF und FZM), jedoch die ZSG-relevanten Ausgaben 
in gleicher Höhe reduziert). 

 

Zum aktuellen Meldezeitpunkt (September 2024) liegt der finale Rechnungsabschluss 2023 noch  
nicht vor. Die Rechnungsabschlüsse der KAs zeigen deutlich gestiegene Spitalsabgänge. Dies ist 
insbesondere auf den Anstieg der Personalkosten und die allgemeine Teuerung zurückzuführen. Die 
Einhaltung der vorgesehenen AOG in Höhe von 3,2 % würde für 2023 einen deutlichen realen 
Rückgang der Gesamtkosten bedeuten (VPI 2023 Durchschnitt 7,8 % gegenüber dem Vorjahr). Auch in 
diesem Zusammenhang wurde der Startwert 2023 für die AOGs im Rahmen der neuen FAG Periode 
2024-2028 deutlich angehoben. Nach der Hochrechnung zum Meldezeitpunkt September 
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2024 kann Vorarlberg die AOG des Startwerts „neu“ voraussichtlich einhalten. Der finale 
Rechnungsabschluss und damit die tatsächliche Höhe der ZSG-relevanten Gesundheitsausgaben 
liegen jedoch erst Ende 2024 vor. 

 

Für das Jahr 2024 zeigen neben Personalkosten auch andere Voranschlagsansätze der KAs wie bspw. 
Baukosten, Betriebsausstattung, Sachkosten, Zinsen und Medikamente deutliche Steigerungen. Die 
Verbraucherpreise stiegen im bisherigen Jahr 2024 zwar weniger stark als in den beiden 
vorangegangenen Jahren, liegen jedoch im Zeitraum Jänner bis Oktober 2024 (Oktober 2024 
Schnellschätzung) dennoch bei durchschnittlich +3,14 % im Vergleich zum Vorjahr. 

 

Ob bzw. in welcher Höhe es zu einer Überschreitung der AOG kommen wird, kann erst nach 
Fertigstellung der Rechnungsabschlüsse 2024 der Krankenanstalten bzw. des Landesgesundheits- 
fonds für 2023 und 2024 Ende 2024 bzw. 2025 festgestellt werden. 

 
 

In den Jahren 2022 und 2023 wurde die Ausgabenobergrenze seitens der Sozialversicherung deutlich 
überschritten. Dies war hauptsächlich auf steigende Kosten im Bereich der Heilmittel sowie auf eine 
Zunahme der ärztlichen Inanspruchnahme im vertragsärztlichen Bereich zurückzuführen. Zusätzlich 
trugen Nachholeffekte in der extramuralen Versorgung sowie im Bereich der Gesundheitsvorsorge zur 
Überschreitung der Ausgabenobergrenze bei. 

 

Für das Jahr 2024 zeichnet sich hingegen eine deutliche Unterschreitung der Ausgabenobergrenze 
seitens der Sozialversicherung um 3,17 % ab. Dies wird sowohl bei der Betrachtung der einzelnen 
Bundesländer als auch bei den unterschiedlichen KV-Trägern deutlich. 

 
 

Beschluss-Antrag: 
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Es wird beschlossen, dass der Übermittlung der vorliegenden Stellungnahme zum Kurzbericht 
„Monitoring der Finanzzielsteuerung-Gesundheit, Berichtslegungszeitpunkt Oktober 2024“ an die 
Bundeszielsteuerungskommission zugestimmt wird. 
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46. WZK am 28.11.2024  

 

TOP 13  

Stellungnahme der Wiener Landeszielsteuerungskommission zum halbjährlichen Kurzbericht 
über das Finanzzielmonitoring Oktober 2024 der Finanzzielsteuerung – Beschluss  

Auch dieser Finanzielsteuerungsbericht zeigt aus Sicht der Stadt Wien wieder klar die Limi
tationen des Instruments Finanzzielsteuerung auf. Steigende Preise für Energie, Medizinpro
dukte, Lebensmittel, Transport, Personal etc. treiben die Kosten in allen Bereichen. Spitäler 
haben dieselben erhöhten Ausgaben wie alle anderen Wirtschaftszweige. Sie trifft es aber 
besonders hart, weil diese Kosten nicht, wie von anderen Branchen, weitergegeben werden 
können. Inflationsrisiken abseits der Energiekosten drohen zum großen Teil bei den Kran
kenhäusern hängen zu bleiben. Deshalb müssen die überproportional angestiegenen Kosten 
die Länder ausgleichen; dies in einer Situation in der Österreich wirtschaftlich das Schlusslicht 
in Europa ist und sich 2024 erstmals seit 1945 in einem zweiten Rezessionsjahr in Folge - 
somit der längsten Rezession der Zweiten Republik befindet.  

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die Gesundheitsausgaben, die dem Land Wien 
zugeordnet werden, nicht um die von inländischen Gastpatient:innen im Bundesland Wien 
verursachten Aufwendungen bereinigt dargestellt sind. Es wird ersucht das in weiterer Folge 
zu berücksichtigen.  

In den Jahren 2022 und 2023 wurde die Ausgabenobergrenze seitens der Sozialversicherung 
deutlich überschritten. Dies war hauptsächlich auf steigende Kosten im Bereich der Heilmittel 
sowie auf eine Zunahme der ärztlichen Inanspruchnahme im vertragsärztlichen Bereich zu
rückzuführen. Zusätzlich trugen Nachholeffekte in der extramuralen Versorgung sowie im 
Bereich der Gesundheitsvorsorge zur Überschreitung der Ausgabenobergrenze bei.  

Für das Jahr 2024 zeichnet sich hingegen eine deutliche Unterschreitung der Ausgabenober
grenze seitens der Sozialversicherung um 3,17 % ab. Dies wird sowohl bei der Betrachtung 
der einzelnen Bundesländer als auch bei den unterschiedlichen KV-Trägern deutlich.  

Die SVS setzt 2024 intensive Bemühungen in die Umsetzung des Gesundheitsreformmaßnah
men-Finanzierungsgesetzes. Der neue Ärztegesamtvertrag enthält dazu bereits neue Leis
tungen, die entsprechende Aufwandssteigerungen nach sich ziehen. Im Heilmittelbereich 
sind weiterhin überdurchschnittliche Steigerungsraten festzustellen, die im laufenden Jahr 
hauptsächlich auf höhere durchschnittliche Kosten pro Packung zurückzuführen sind. Am 
seit Jahren von der SVS gesetzten Schwerpunkt zu Prävention und Gesundheitsförderung wird 
festgehalten. Die Akzeptanz der in diesem Bereich gesetzten Maßnahmen findet ihren Nie
derschlag in einer erhöhten Inanspruchnahme dieses Leistungsangebotes. Nichtsdestotrotz 
sollte SVS-seitig die Ausgabenobergrenze 2024 nicht erreicht werden.  

Die Wiener Zielsteuerungskommission beschließt die Stellungnahme zum Finanzzielmonito
ringbericht Oktober 2024 
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